
 
 

Zusatzvereinbarung zum Ausbildungsvertrag über eine 
Entsendung ins Ausland während der Ausbildung  

Die zuständigen Stellen erheben und nutzen die ihr durch diese Erklärung bekannt gewordenen personenbezogenen 
Daten manuell und/oder automatisch zur Erfüllung der ihr durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben. Die 
Daten werden sorgfältig und entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt. 

 
Die/der Auszubildende  _________________________________________ und der 

Vor-/Nachname Auszubildende/r (in Druckbuchstaben) 

 

Ausbildungsbetrieb  ____________________________________________ vereinbaren, dass 
Name Betrieb, Betriebsnummer (in Druckbuchstaben) 

 

die/der Auszubildende in der Zeit von _____________ bis ________________ ihre/seine  
 
Ausbildung im Ausbildungsberuf _______________________ im Ausland unter Fortzahlung der  
 
Ausbildungsvergütung bei folgendem ausländischen Betrieb / GoEurope-Auslandspartner 
absolviert:  
 
_______________________________________________ 
Zielland, ggf. Name des ausländischen Betriebes / GoEurope-Auslandspartner 

 
Hinweise:  

Grundsätzlich gelten Auslandsaufenthalte nach dem 
Berufsbildungsgesetz als Ausbildungsmaßnahmen außerhalb 
der Ausbildungsstätte, die entweder zu Beginn der Ausbildung 
im Ausbildungsvertrag schriftlich festgehalten (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 
BBiG) oder nachträglich vereinbart werden müssen. 

 

Bei Auslandsaufenthalten mit einer Dauer von mehr als vier 
Wochen ist gem. § 76 Abs. 3 S. 2 BBiG / § 41a Abs. 3 HWO ein 
mit der zuständigen Stelle abgestimmter Ausbildungsplan 
erforderlich. 

 

 
Das Ausbildungsverhältnis bleibt während dieser Zeit weiterhin bestehen. 

 
Auszubildende/r:  ____________________________________________________ 
    Datum, Unterschrift 

 

Ausbildende/r:  ____________________________________________________ 
    Datum, Unterschrift Ausbilder und Stempel Ausbildungsbetrieb 

 
 

Kreuzen Sie bitte Ihre zuständige Kammer an: 
 

            

 

 Apothekerkammer Berlin       Architektenkammer Berlin 
  

 Ärztekammer Berlin        Notarkammer Berlin 
 

 Rechtsanwaltskammer Berlin      Steuerberaterkammer Berlin 
 

 Zahnärztekammer Berlin      VAK 
 

 Bundesverwaltungsamt 

 
 

Der zuständigen Stelle  ist ein Auslandsaufenthalt durch den Ausbildenden anzuzeigen 
(§ 36 Abs. 1 Satz 3 BBiG / § 30 Abs. 1 Satz 3 HWO). Die erforderliche Mitteilung an 
erfolgt durch die EU-Agentur für die Berufsbildenden Schulen in Berlin / 
GoEurope. 
 


